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Postaktuell: „An sämtliche Haushalte“.

Stadt Thannhausen

Inklusionsrallye in Thannhausen

Organisationsteam und Mitwirkende rund um die Inklusionsrallye Thannhausen

Inklusionsrallye
Thannhausen 

Sonntag, 28. April 2024

Thannhausen läuft, geht, rollt
gemeinsam ins Ziel!

Start um 14:00 Uhr an der
Grundschule Thannhausen

Mach mit! 

Thannhausen unter 
dem Motto „Mach mit – 
Thannhausen läuft, 
geht, rollt gemeinsam 
ins Ziel!“ wird am 
Sonntag, den 28. April, 
um 14.00 Uhr durch 1. 
Bürgermeister Alois 
Held an der Anton-
Höfer-Grundschule 
eröffnet. Ziel der Ver-

anstaltung ist, etwas GEMEINSAM zu 
unternehmen, egal ob mit oder ohne Beein-
trächtigung, egal wie alt. Es ist geplant ab 
der Grundschule zu gehen, zu laufen, zu 
rollen mit Rollator oder Rollstuhl, Kinder-
wagen, Buggy o.ä. Die Laufstrecke beträgt 
ca. 450 Meter und kann einmal oder mehr-
fach bewältigt werden.
Rund um den Lauf wird ein vielfältiges 
Rahmenprogramm angeboten. Gestartet 
wird ab 14:00 mit dem Getränke- und 
Essenverkauf.
So stellt sich die Selbstvertretungsgruppe 
„Gemeinsam STARK“ für Mensch mit Lern-
schwierigkeiten im Mindel-Zusamtal mit der 
Herstellung von Buttons und Spiegelmalen 

zur Verfügung. Es wird ein Standkonzert 
durch die Musikvereinigung Thannhausen 
geben, die Inklusionsband „Rempac“ vom 
Dominikus-Ringeisen-Werk Ursberg unter-
hält mit Rock-Popmusik und auch der 
Sängerbund stimmt einige Lieder an. Frau 
Miller von Tanz & Bewegung Thannhausen 
lädt beim Zumba zum Mitmachen ein und 
Herr Held wird einen Einblick in die Malawi-
Hilfe geben.
Kaffee und Kuchen darf auch nicht fehlen 
und wird vom Elternbeirat der Anton-Höfer-
Grundschule angeboten. Der Kinderschutz-
bund hat ebenfalls seine Türen geöffnet und 
bietet Muffins und Eis und Spiel- und Spaß 
für Kinder an. Auch für Deftiges ist gesorgt, 
dies wird von den örtlichen Vereinen – der 
Feuerwehr Thannhausen und dem Motor-
sportverein Thannhausen – übernommen. 
Initiatoren der Veranstaltung sind die Stadt 
Thannhausen in Zusammenarbeit mit Anita 
Landherr (DRW-Mitarbeiterin), Margrit 
Jordan (Inklusionsbeauftragte der Stadt 
Thannhausen) sowie Vereinsbeauftragter 
Markus Tschanter. Die Moderation des 
Nachmittages wird durch Jürgen Fischer 
übernommen.

Alle Beteiligten haben sich große Mühe 
gegeben, eine attraktive Veranstaltung für 
die ganze Familie, Alt und Jung, Menschen 
mit und ohne Handicap auf die Beine zu 
stellen. Die Thannhauser Bürgerinnen und 
Bürger sind herzlich eingeladen, diese Ver-
anstaltung zu einem unvergesslichen Event 
werden zu lassen. Bei absolut schlechtem 
Wetter wird die Veranstaltung auf den 05. 
Mai verschoben.

Kindertag Thannhausen 
am 09. Mai 2024  

(Vatertag).
Weitere Informationen auf Seite 3.

Stadt Thannhausen

Bürgersprechstunde am 24. April 
2024 – siehe dritte Seite.

Markt Münsterhausen

Bürgersprechstunde am 24. April 
2024 – siehe dritte Seite.
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Verwaltungsgemeinschaft  
Thannhausen

Rathaus Thannhausen,
Edmund-Zimmermann-Str. 3, 86470 Thannhausen
Telefon 08281/901-0, Telefax 08281/901-20
Mail: �����������������������������������������������vgem@thannhausen�de
Homepage: ...................................www.vg-thannhausen.de

Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. ......................................... 8.00 Uhr bis 12.15 Uhr
Mi. ................................................14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Di., Do. Bürgerinfo .......................14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Sie können selbstverständlich auch außerhalb der 
regulären Öffnungszeiten mit dem jeweiligen Sachbe-
arbeiter einen Gesprächstermin vereinbaren.
Ansprechpartner:
1. Bgm. Thannhausen und Gemeinschaftsvorsitzender
Alois Held ..............................................Tel. 08281/901-12
1. Bgm. Münsterhausen
Erwin Haider  ....................................Mobil 0172/8593792
1. Bgm. Balzhausen
Daniel Mayer  ........................................... Tel. 08281/4883
Stabsstelle des Gemeinschaftsvorsitzenden 
Marion Kreuzer ....................................Tel.: 08281/901-34
marion�kreuzer@thannhausen�de

Der direkte Draht 08281- Bauamt
Stephan Martens-Weh - Bauamtsleiter ..........901-22
Mail: stephan�martens-weh@thannhausen�de
Manfred Raupach - Tiefbau  ...........................901-32
Mail: tiefbau.vgem@thannhausen.de
Martin Miller - Hochbau ..................................901-27
Mail: hochbau�vgem@thannhausen�de
Angelika Nachtrub - Bauverwaltung ...............901-38
Mail: verkehrsrecht�vgem@thannhausen�de

Lisa Rendle- Vorzimmer .................................901-23
Mail: lisa�rendle@thannhausen�de

Einwohnermeldeamt, Passamt
Frau Liedtke ............................................................901-14
Mail: einwohnermeldeamt�vgem@thannhausen�de
Frau Gessel .............................................................901-13
Mail: einwohnermeldeamt�vgem@thannhausen�de 

Erschließung, ........................................................901-30
Mail: erschliessung�vgem@thannhausen�de 

Geschäftsstelle/Kämmerei
Thomas Bihler  ........................................................901-16
Mail: kaemmerei�vgem@thannhausen�de
Martina Fahrner   ....................................................901-37
Mail: kaemmerei�gemeinden@thannhausen�de

EDV, Liegenschaften 
Herr Kohler   ............................................................901-35
Mail: edv�vgem@thannhausen�de

Hauptverwaltung, Peter Thoma ............................901-18
Mail: kommunalrecht�vgem@thannhausen�de

Kasse
Michael Ramp, Frau Seitzer ...................................901-15
Mail: kasse�vgem@thannhausen�de

Zentrale Anordnungsstelle
Iris Mörz ..................................................................901-31
Peter Stempfle ........................................................901-56
Mail: anordnung�vgem@thannhausen�de

Rentenwesen, Gewerberecht 
Frau Abold, Frau Terzija ..........................................901-17
Mail: rente�vgem@thannhausen�de
gewerbe�vgem@thannhausen�de

Personalverwaltung
Sandra Schmid .......................................................901-21
Mail: personal�vgem@thannhausen�de

Bürgerinformation/soziale Angelegenheiten
Frau Abold .................................................................901-9
Mail: sozial�vgem@thannhausen�de

Standesamt, Andreas Schütz.................................901-11
Mail: standesamt�vgem@thannhausen�de
Steueramt, Sven Eiermann ....................................901-10
Mail: steueramt�vgem@thannhausen�de

Verkehrswesen, Angelika  Nachtrub......................901-38
Mail: verkehrsrecht�vgem@thannhausen�de

Vorzimmer Gemeinschaftsvorsitzender
Eva-Maria Pachner-Steinle, 
Julia Bode .................................................................901-28
Mail: vorzimmer�vgem@thannhausen�de

Stadt Thannhausen
Bauhof Thannhausen
Bauhof Thannhausen ..................................08281/798000
Telefax .......................................................... 08281/798002
Handynr.  ..................................................... 0173/8644880
Wasserversorgung Thannhausen 
Maximilian Ruf, Wasserwart ........................ 08281/798001
Telefax .......................................................... 08281/798002

Störmeldungen, Wasser-, 
Abwasserversorgung, ......................................08281/1856

Wasserhärte
Thannhausen mit Nettershausen .......................mittel 10,0
Burg .....................................................................mittel 12,2

Freiwillige Feuerwehr - Feuerwehrhaus
Thannhausen ....................................................08281/3295
Burg .............................................................. 08281/790120

Kindergärten
Kath. Kindergarten St. Vinzenz ........................08281/5656
Evang. Kindergarten Arche Noah ....................08281/6070
Kinderhaus Löwenzahn ...............................08281/900450
Wertstoffhof Thannhausen Carl-Zeiss-Straße  
März - November
Freitag: 13.00 - 17.00 Uhr; Samstag: 09.00 - 14.00 Uhr
Dezember - Februar
Freitag: 13.00 - 17.00 Uhr, Samstag: 09.00 - 13.00 Uhr

Schulen
Anton-Höfer-Grundschule Thannhausen
Telefon ..............................................................08281/1344
Telefax ..............................................................08281/2079
Stadtbücherei Thannhausen
Telefon .........................................................08281/999304
www.buecherei.thannhausen.de
Öffnungszeiten:
Dienstag und Freitag ..................von 14.30 Uhr - 18.30 Uhr
Kläranlage Thannhausen
Telefon .......................................................... 08281/999030

Familienstützpunkt Thannhausen
Judith Erdle, Bahnhofstraße 1
Telefon .......................................................... 08281/798662
familienstützpunkt@thannhausen�de

Markt Münsterhausen
Bauhof
Benjamin Böhm, Bauhofleiter .............Mobil 0172/8669132
zu den Bauhofarbeitszeiten Mo. - Do. 07:00 - 12:00;  
13:00 - 16:30 Uhr, Fr. 07:00 - 12: 00 Uhr

Freiwillige Feuerwehr Münsterhausen
Feuerwehrhaus ...............................................08281/1468
Grundschule ............................................ 08281/799533-0
Fax ........................................................... 08281/79953325
Kath. Kindergarten St. Josef .........................08281/2145
Wertstoffhof
jeden Samstag .................................09.00 Uhr – 11.00 Uhr
Gemeinde-Elektrizitäts- und Wasserwerk 
Burtenbach
Telefon ........................................................... 08285/9996-0
Bereitschaft .................................................. 0172/5237541
Wasserversorgung Münsterhausen
Störmeldung Wasserversorgung ................. 08281/9874006
Kläranlage Burtenbach - Münsterhausen
Telefon .................................................................08285/433
Bereitschaft .................................................. 0160/7331613

Wasserhärte
Wasserversorgung Münsterhausen
....................................................................... mittel 12,1 dH
Müllentsorgung
Bestellungen / Umtausch / Rückgabe „blaue Vereinstonne“
GRÖGER GMBH -Alexandra Sepp
Telefon .................................................................08221/3606-20
Telefax  .................................................................08221/3606-29
Kontakt Sportverein Münsterhausen
blauevereinstonne@svmuensterhausen.de

Gemeinde Balzhausen
Bauhof
Franz-Kohl-Straße (ehem. Lagerhaus)
Grüngutsammelstelle
Baur Josef
Sa. 01. April - 31. Oktober ........................  9.00 - 12.00 Uhr
Mi. 01. April - 31. Oktober  ..................... 18.00 - 19.00 Uhr
Sa. 01. November - 31. März  ................ 10.00 - 12.00 Uhr
Die Grüngutsammelstelle ist vom 01.12. bis 15.01. 
geschlossen!

Kath. öffentl. Bücherei St. Vitus
Pfarrheim (1.Stock), Hauptstraße 2
Öffnungszeiten:
Montag  .................17.30 - 19.00 Uhr (nicht in den Ferien)
FFW Feuerwehrhaus .................................08281/797950
Grundschule ........08281/6169   ............. Fax: 08281/2424
Kindergarten ........08281/2582
Wasserversorgung Balzhausen
Störmeldung Wasserversorgung 
1. Bürgermeister Daniel Mayer .........................08281/4883
Wasserhärte
Balzhausen mit Kirrberg .......................................hart 17,6
Vakuumanlage Balzhausen/Störmeldungen
...........................................................................08281/4883

Sprechtage anderer Einrichtungen
Sprechtage im Rathaus

Telefon ............................................................. 08281/901-0

SKM Günzburg, Fachstelle AusWege zur Vermeidung 

von Wohnungslosigkeit

Termin nach Vereinbarung

Stellwerk
Anlaufstelle für Fragen rund ums freiwillige Engagement
Termin nach Vereinbarung

Sonstige Einrichtungen
Annahmestelle für pflanzliche Abfälle 
Thannhausen, Komposthof Reili, Münsterhauser Straße 

SA 8:00 – 12:00 Uhr
Zusätzl. 15. März - 15. November:  
MO, MI 18:00 bis 19:00 Uhr und FR 13:00 bis 17:00 Uhr 
Mittelschule Thannhausen
Telefon  .............................................................08281/2610
Telefax  ...........................................................08281/35102
Christoph-von-Schmid Realschule Thannhausen
Telefon ..........................................................08281/999320
Telefax ........................................................08281/9993222
Deutscher Kinderschutzbund e.V. OV THS
Telefon .......................................................... 08281/798875
Telefax .......................................................... 08281/799423
Mail:  ��������������������������������� dksb-thannhausen@t-online�de
Montag  ............................................09.00 Uhr - 11.00 Uhr 

Dienstag ...........................................09.00 Uhr - 11.00 Uhr

...................................................und 12.00 Uhr - 14.00 Uhr 

Mittwoch ...........................................09.00 Uhr - 11.00 Uhr

...................................................und 11.30 Uhr - 13.00 Uhr

Altenheime
Stadlerstift Thannhausen
Telefon ....................................................... 08281/799509-0
Telefax ....................................................... 08281/799509-8
Katholisches Pfarramt ...................................08281/3443
Ambulante Krankenpflege
Frühmeßstraße 9, Thannhausen
Telefon ..................................................................08281/6868
Evangelisches Pfarramt .................................08281/2425

LEW 24-Stunden-Störungshotline: ...................0800/539638
Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“
Kostenlose 24-Stunden-Hotline .... Tel. 08000 116 016
www.hilfetelefon.de
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Die Stadt Thannhausen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
 

einen Facharbeiter (m/w/d) für die  
städtische Wasserversorgung 
 
Eine handwerkliche mindestens dreijährige Berufsausbildung vorzugsweise als 
Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik oder Elektriker wird 
vorausgesetzt. Ebenso wird die Fahrerlaubnis der Führerscheinklasse B 
vorausgesetzt. 
 
Zu den Aufgaben gehören: 
- Mitarbeit in allen Tätigkeitsbereichen der Wasserversorgung 
- Rufbereitschaft in der Wasserversorgung 
 
Die Stelle ist unbefristet. Wir bieten eine leistungsgerechte Bezahlung nach den 
tariflichen Bestimmungen des TVöD sowie die im öffentlichen Dienst üblichen 
Sozialleistungen (betriebliche Zusatzversorgung, Jahressonderzahlung, 
Leistungsentgelt). 
 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die Stadt Thannhausen, Edm.-Zimmermann-Straße 
3, 86470 Thannhausen oder per E-Mail an bewerbung@thannhausen.de (alle Anlagen 
im PDF-Format). 
 
Für Auskünfte steht Ihnen Herr Martens-Weh, Telefon 08281/901-22 gerne zur 
Verfügung. 
 
Bitte beachten Sie die Hinweise unter https://www.vg-thannhausen.de/datenschutz-hinweise 
 
 
 
 
 

Stadt Thannhausen

Stadt Thannhausen

Integriertes nachhaltiges städtebau-
liches Entwicklungskonzept (INSEK) 
für die Stadt Thannhausen
Am Kindertag, 09. Mai 2024, haben 
die Bürgerinnen und Bürger der Stadt 
Thannhausen die Möglichkeit, sich am 
Informationsstand über das Integrierte 
nachhaltige städtebauliche Entwicklungs-
konzept (INSEK) informieren zu lassen.

Impressum:
Herausgeber und verantwortlich für den 
amtlichen Teil ist die Verwaltungsgemein-
schaft Thannhausen. Für alle nichtamt-
lichen Veröffentlichungen übernimmt die 
Verwaltungsgemeinschaft Thannhausen 
keinerlei Gewähr. Der sonstige Inhalt des 
Informationsblattes obliegt der Verant-
wortung des jeweiligen Autors.
Auflage: 4.000 Stück
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Bekanntmachungen

Bebauungsplan  
„1. Änderung Rehgarten“, 
Ortsteil Burg;
Bekanntmachung über die Beteiligung 
der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB 
i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB zum 2. Entwurf
Der Stadtrat der Stadt Thannhausen 
hat in seiner Sitzung vom 28.02.2023 
beschlossen, den Bebauungsplan „1. 
Änderung Rehgarten“, Ortsteil Burg, aufzu-
stellen.

Die Aufstellung des Bebauungsplans 
erfolgt im beschleunigten Verfahren nach 
den Regelungen des § 13 a BauGB 
(Bebauungsplan der Innenentwicklung) 
i.V.m. § 13 Absatz 2 und 3 Satz 1 BauGB, 
ohne Durchführung einer Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB.
Mit den Planungsleistungen wurde das 
Architekturbüro Glogger, Balzhausen, 
beauftragt.
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 
20.02.2024 den 2. Entwurf des Bebauungs-
plans „1. Änderung Rehgarten“ gebilligt.
Aufgrund der Regelungen des § 4a Abs. 
3 BauGB wurde bestimmt, dass Stellung-
nahmen nur zu geänderten oder ergänzten 
Teilen abgegeben werden können.
Der 2. Entwurf des Bebauungsplans „1. 
Änderung Rehgarten“ in der Fassung vom 
20.02.2024 mit Planzeichnung, Satzung 
mit Begründung, Geruchsimmissions-gut-
achten sowie umweltbezogene Stellung-
nahmen, liegen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
in der Zeit vom 15.04.2024 bis 29.04.2024 
bei der Verwaltungsgemeinschaft Thann-
hausen, Edmund-Zimmermann-Straße 3, 
86470 Thannhausen, während der Dienst-
stunden öffentlich zur Einsichtnahme aus.
Der Inhalt dieser Bekanntmachung und 
die o.g. Unterlagen des 2. Entwurfs sowie 
umweltbezogene Stellungnahmen sind 
während der o.g. Frist zusätzlich in das 
Internet unter www.thannhausen.de/bauleit-
planung-thannhausen-1 eingestellt.
Während dieser Frist können Stellung-
nahmen abgegeben werden. Stellung-
nahmen sollen elektronisch übermittelt 
werden (bauleitplanung.vgem@thann-
hausen.de). Bei Bedarf kann die Stellung-
nahme auch schriftlich oder während der 

Dienststunden zur Niederschrift abgegeben 
werden.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen können bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt 
bleiben, wenn die Stadt Thannhausen den 
Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen 
müssen und deren Inhalt für die Recht-
mäßigkeit des Bebauungsplans nicht von 
Bedeutung ist.
Wesentliche umweltbezogene Stellung-
nahmen liegen mit aus.
Es sind folgende Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar:
Die folgenden umweltbezogenen Unter-
lagen liegen zur Einsichtnahme vor:
• Grünordnerische Aussagen zur Auf-

stellung des Bebauungsplanes
• Begründung zur Aufstellung des 

Bebauungs- und Grünordnungsplanes
Hinsichtlich der Umweltbelange wurden 
die Auswirkungen auf den Menschen, auf 
Tiere und Pflanzen, auf Boden, auf Wasser, 
auf Klima und Luft, auf das Landschaftsbild 
sowie auf Kultur- und Sachgüter im Zuge 
des Bauleitplanverfahrens geprüft.

Umweltbezogene Informationen zum 
Schutzgut Mensch
• es sind folgende Stellungnahmen ein-

gegangen:
o bisher liegen noch keine Stellung-
nahmen vor

• insgesamt werden Aussagen getroffen 
bzw. Hinweise gegeben zu:
o Hinweise zur Siedlungsentwässerung.

Umweltbezogene Informationen zum 
Schutzgut Tiere und Pflanzen
• es sind folgende Stellungnahmen ein-

gegangen:

Was gibt‘s Neues?
Gemeindeentwicklungskonzeptes 
(GEK) nun abgeschlossen
Das Gemeindeentwicklungskonzept für 
Münsterhausen ist fertiggestellt. Ziel dieses 
Konzepts war es, einen Fahrplan für eine 
ausgewogene Entwicklung in wirtschaft-
licher, ökologischer und sozialer Hinsicht zu 
entwerfen. Daraufhin haben wir Maßnahmen 
entwickelt, um eine nachhaltige Zukunft für 
Münsterhausen zu sichern. Angesichts der 
Herausforderungen wie drohender Leer-
stand und Verlust dörflicher Strukturen, 
bietet die 2020 fertiggestellte Ortsum-
fahrung neue Chancen. Sie eröffnet Wege, 
den Ortskern aufzuwerten und zu beleben 
sowie ehemals landwirtschaftlich genutzte 
Flächen in Wohnraum umzuwandeln. Dabei 
liegt uns auch am Herzen, die Ortsteile 
Hagenried, Oberhagenried, Häuserhof und 
Reichertsried zu stärken, den Zusammen-
halt in der Gemeinde zu fördern und die 
Lebensqualität sowie die Zukunftsfähigkeit 
Münsterhausens zu verbessern.
Der Entwicklungsprozess unserer 
Gemeinde wurde von einer engagierten 
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger 

sowie der kompetenten Unterstützung durch 
das Planungsbüro DAURER + HASSE 
geprägt. Unser Dank geht auch an das Amt 
für Ländliche Entwicklung Schwaben, das 
uns finanziell und personell unterstützt hat.

Informationen zum Bericht und zu den 
Karten finden Sie auf unserer Webseite:
https://www.muensterhausen.de/
gemeindeentwicklungskonzept-
muensterhausen
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o bisher liegen noch keine Stellung-
nahmen vor

• insgesamt werden Aussagen getroffen 
bzw. Hinweise gegeben zu:
o Hinweise auf die üblichen natur-
schutzfachlichen Belange, die zu 
berücksichtigen sind.

Umweltbezogene Informationen zum 
Schutzgut Boden
• es sind folgende Stellungnahmen ein-

gegangen:
o bisher liegen noch keine Stellung-
nahmen vor

• insgesamt werden Aussagen getroffen 
bzw. Hinweise gegeben zu:
o Aussagen zur Niederschlagswasser-
beseitigung.

Umweltbezogene Informationen zum 
Schutzgut Wasser
• es sind folgende Stellungnahmen ein-

gegangen:
o bisher liegen noch keine Stellung-
nahmen vor

• insgesamt werden Aussagen getroffen 
bzw. Hinweise gegeben zu:
o Anforderungen Abwasserbeseitigung 
insbesondere Angaben zur Nieder-
schlagswasserbewirtschaftung.

Umweltbezogene Informationen zum 
Schutzgut Klima und Luft
• es sind folgende Stellungnahmen ein-

gegangen:
o bisher liegen noch keine Stellung-
nahmen vor

Umweltbezogene Informationen zum 
Schutzgut Landschaftsbild
• es sind folgende Stellungnahmen ein-

gegangen:
o bisher liegen noch keine Stellung-
nahmen vor

Umweltbezogene Informationen zum 
Schutzgut Kultur- / Sachgüter
• es sind folgende Stellungnahmen ein-

gegangen:
o bisher liegen noch keine Stellung-
nahmen vor

Neben den Umweltberichten liegen 
folgende umweltbezogenen Gutachten/ 
Aussagen aus:
o keine

Datenschutz
Die Verarbeitung personenbezogener 
Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 
6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i.V. mit 
§ 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern 
Sie Ihre Stellungnahme ohne Absender-
angaben abgeben, erhalten Sie keine Mit-
teilung über das Ergebnis der Prüfung. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte 
dem Formblatt „Datenschutzrechtliche 
Informationspflichten im Bauleitplanver-
fahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.
Informationen über die Verarbeitung von 
Daten und Rechte bei der Verarbeitung von 
Daten können auch im Internet unter https://
www.vg-thannhausen.de/datenschutz-hin-
weise eingesehen bzw. abgerufen werden.
Thannhausen, 04�04�2024,
Alois Held,1� Bürgermeister

Aus dem Rathaus  
wird berichtet

Auszug
aus dem vorläufigen Protokoll der 
öffentlichen Sitzung des Bauaus-
schusses Thannhausen (ohne Gewähr 
und vorbehaltlich der Genehmigung) 
vom 09.04.2024
Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden 
und stellt die ordnungsgemäße Ladung und 
die Beschlussfähigkeit fest. Einwendungen 
gegen die Tagesordnung werden nicht 
erhoben.
XXXXX - Wiederaufbau eines Gebäudes 
für Schafhaltung; Nutzungsänderung 
best. Milchviehstall zu landwirtschaft-
licher Mehrzweckhalle, Fl.Nr. 642, 
Gemarkung Thannhausen 
Das Bauvorhaben beurteilt sich nach § 
35 Abs. 1 Nr. 1 Baugesetzbuch (BauGB). 
Danach ist ein Vorhaben im Außen-
bereich nur zulässig, wenn öffentliche 
Belange nicht entgegenstehen, die aus-
reichende Erschließung gesichert ist und 
wenn es einem land- oder forstwirtschaft-
lichen Betrieb dient und nur einen unter-
geordneten Teil der Betriebsfläche einnimmt 
(landwirtschaftliche Privilegierung).
Für das o. g. Grundstück wurde im Jahre 
2022 eine Bauvoranfrage zur Umnutzung 
einer landwirtschaftlichen Hofstelle mit 
Rinderhaltung zur einer Hofstelle mit Schaf-
haltung gestellt. Mit Beschlussfassung des 
Bauausschusses vom 05.04.2022 wurde 
der Bauvoranfrage das gemeindliche Ein-
vernehmen, unter der Maßgabe, dass eine 
Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 oder 
§ 35 Abs. 4 Nr. 1 BauGB festgestellt wird, 
in Aussicht gestellt. Das Landratsamt Günz-
burg hat in Abschluss des Bauvoranfrage-
verfahrens mit Vorbescheid vom 20.01.2023 
festgestellt, dass das Bauvorhaben bau-
planungsrechtlich im Außenbereich 
zulässig und genehmigungsfähig ist, sofern 
spätestens im Rahmen des zwingend 
erforderlichen Bauantragsverfahren eine 
durch das Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten bestätigte Privilegierung 
nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB vorliegt und 
Auflagen (u.a. Vorliegen eines städtebau-
lichen Vertrages mit der Stadt Thannhausen 
zur Regelung der Erschließungssituation) 
erfüllt werden.
Der abgeschlossene städtebauliche Vertrag 
liegt inzwischen vor.
Das Vorliegen einer landwirtschaftlichen 
Privilegierung gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 1 
BauGB ist den Bauantragsunterlagen für 
das gegenständliche Vorhaben nicht zu ent-
nehmen.
Beschluss:
Unter der Maßgabe, dass die landwirt-
schaftliche Privilegierung bestätigt wird, 
wird dem o. g. Bauvorhaben das gemeind-
liche Einvernehmen erteilt.
XXXXX- Tekturantrag Dachgeschoss-
ausbau und Generalsanierung mit Auf-
stockung, Fl.Nr. 219, Gemarkung Thann-
hausen, XXXXX
Das Bauvorhaben beurteilt sich nach § 34 
Abs. 1 BauGB. Innerhalb der im Zusammen-

hang bebauten Ortsteile ist ein Vorhaben 
zulässig, wenn es sich nach Art und Maß 
der baulichen Nutzung, der Bauweise 
und der Grundstücksfläche, die überbaut 
werden soll, in die Eigenart der näheren 
Umgebung einfügt und die Erschließung 
gesichert ist. Die Anforderung an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen 
gewahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht 
beeinträchtigt werden.
Die Tekturplanung betrifft die Änderung der 
genehmigten Satteldachgauben in Schlepp-
dachgauben (siehe auch Beschlussfassung 
des Bauausschusses vom 13.06.2023) 
sowie die Angleichung der Firsthöhe des 
Anbaus an den Bestand.
Das geplante Vorhaben befindet sich im 
förmlich festgesetzten Sanierungsgebiet 
der Stadt Thannhausen und bedarf auf 
Grundlage der Regelungen des § 144 Abs. 
1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 145 BauGB einer 
sanierungsrechtlichen Genehmigung.
Beschluss:
Der gegenständlichen Tekturplanung wird 
das gemeindliche Einvernehmen erteilt. 
Der Erteilung der sanierungsrechtlichen 
Genehmigung wird zugestimmt.
XXXXX - Nutzungsänderung Einbau 
eines Friseursalons in das bestehenden 
Kellergeschoß, Fl.Nr. 2299/13, 
Gemarkung Thannhausen, XXXXX 
Das Bestandsgebäude befindet sich im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
„Mittleres Ried – Süd“. Die Bauvorlage 
erfolgte im Genehmigungsfreistellungsver-
fahren. Das Vorhaben wird dem Bauaus-
schuss bekannt gegeben.
XXXXX - Nutzungsänderung von einem 
Achtfamilienhaus in ein Übergangs-
wohnheim für 50 Personen, Fl.Nr. 2260/4, 
Gemarkung Thannhausen, XXXXX 
Aus der Nutzungsbeschreibung ist 
Folgendes zu entnehmen:
Die Regierung von Schwaben beabsichtigt 
den Betrieb einer Gemeinschaftsunter-
kunft für Flüchtlinge in der Anschlussunter-
bringung. Die Einrichtung soll aus acht 
abgeschlossenen Wohneinheiten in denen 
zwei Wohneinheiten bis zu 7 Personen und 
in sechs Wohneinheiten bis zu 6 Personen 
untergebracht werden, bestehen.
Es ist die Belegung mit Familien oder 
Familienverbänden und alleinreisende 
Frauen mit und ohne Kinder geplant.
Das Bestandsgebäude befindet sich auf 
einem Grundstück im Geltungsbereich 
des Bebauungsplans „Engelwirtswiese“. 
Der Bereich ist als allgemeines Wohn-
gebiet gemäß § 4 Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) festgesetzt.
Die Satzung des Bebauungsplans legt in § 
2 Abs. 2 fest:
Zulässig sind
1. Wohngebäude,
2. Die der Versorgung des Gebietes 

dienenden Läden, Schank- und 
Speisewirtschaften sowie nichtstör-
ende Handwerksbetriebe,

3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, 
soziale und gesundheitliche Zwecke.
Ausnahmsweise können zugelassen 
werden

4. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
5. Sonstige nicht störende Gewerbe-

betriebe,
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6. Anlagen für Verwaltungen sowie für 

sportliche Zwecke,
7. Ställe für Kleintierhaltung als Zubehör 

zu Kleinsiedlungen und landwirtschaft-
lichen Nebenerwerbsstellen

8. Anlagen für soziale Zwecke sind damit 
im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans „Engelwirtswiese“ allgemein zu-
lässig. Es ist keine Ausnahme nach § 
31 Abs. 1 bzw. eine Befreiung gemäß 
§ 31 Abs. 2 BauGB von den Fest-
setzungen des Bebauungsplans er-
forderlich. Die Nutzungsänderung zum 
Übergangswohnheim ist somit bau-
planungsrechtlich zulässig

Zur weiteren Klarstellung:
Wenn die Satzung des Bebauungsplans 
Anlagen für soziale Zwecke nur ausnahms-
weise zulassen würde:
Die Zulässigkeit des Vorhabens richtet sich 
nach § 246 Abs. 11 BauGB.
„Soweit in Baugebieten nach den §§ 2 bis 
7 der Baunutzungsverordnung (auch in 
Verbindung mit § 34 Absatz 2) Anlagen für 
soziale Zwecke als Ausnahme zugelassen 
werden können, gilt § 31. Absatz 1 mit der 
Maßgabe, dass dort bis zum Ablauf des 31. 
Dezember 2027 Aufnahmeeinrichtungen, 
Gemeinschaftsunterkünfte oder sonstige 
Unterkünfte für Flüchtlinge oder Asylbe-
gehrende in der Regel zugelassen werden 
sollen. …“
Auch Übergangswohnheime die für bereits 
anerkannte Asylberechtigte für einen 
begrenzten Zeitraum für Wohnzwecke 
dienen, sind sonstige Unterkünfte im Sinne 
des Gesetzes.
Beschluss:
Dem o. g. Vorhaben wird das gemeindliche 
Einvernehmen erteilt.
XXXXX - Antrag auf wasserrechtliche 
Genehmigung zur Errichtung eines 
schwimmenden Kletterparks „Aqua 
Chimp“, Fl.Nr. 1929, Gemarkung Thann-
hausen
Die Turncable GmbH beantragt die wasser-
rechtliche Genehmigung zur Errichtung 
eines schwimmenden Kletterpars „Aqua 
Chimp“. Der schwimmende Kletterpark 
soll die an gleicher Stelle mit Bescheid 
vom 06.12.2028 genehmigte Surfanlage 
ersetzen. Die Surfanlage wurde bislang 
nicht umgesetzt.
Das Landratsamt Günzburg führt hierzu 
ein wasserrechtliches Erlaubnisverfahren 
durch. Die Stadt Thannhausen wird um 
Stellungnahme zum Vorhaben gebeten.
Beschluss:
Die Stadt Thannhausen erhebt keine 
Einwendungen gegen die Erteilung der 
wasserrechtlichen Erlaubnis für das o. g. 
Vorhaben.

Anfragen/Bekanntgaben/Verschiedenes
Der Vorsitzende beantwortet Fragen aus 
dem Gremium

Bekanntmachungen

Das Spielmobil kommt 
nach Münsterhausen

Vom 27.05. – 31.05.2024 jeweils von 
12:30 – 16:30 Uhr kommt das Spielmobil 
des Landkreis Günzburg auf den Platz 
bei der Grundschule (Jahnstraße 6) in 
Münsterhausen.
Anmeldung für die Münsterhauser 
Kinder im Alter von 6 – 12 Jahren 
unter www.freizeitprogramm.landkreis-
guenzburg.de

Wir gratulieren

Ortschronist Eugen Miller wurde 85 Jahre

v�l� Pfarrer Joseph Moosariet, Eugen Miller, Erwin Haider, 1� Bürgermeister 
 Foto: Margrit Jordan

Der 85. Geburtstag von Eugen Miller, dem 
geschätzten Ortschronisten des Marktes 
Münsterhausen, wurde mit großer 
Anerkennung und herzlichen Glück-
wünschen begangen. Bürgermeister Erwin 
Haider überbrachte persönlich Glück-
wünsche und dankte Herrn Miller im Namen 
des Marktes. Als Zeichen der Wert-
schätzung und Anerkennung seiner ehren-
amtlichen Arbeit und seines Engagements 
für die Gemeinde erhielt Miller ein 
besonderes Geschenk: Ein Buch, in dessen 
Seiten das Wappen des Marktes Münster-
hausen eingefaltet wurde.

Auch Pfarrer Joseph 
Moosariet ließ es sich 
nicht nehmen, die 
Glückwünsche der 
Pfarrgemeinde zu über-
bringen, was die enge 
Verbindung zwischen 

der kirchlichen und der kommunalen 
Gemeinschaft, die Eugen Miller pflegt, 
unterstreicht. 

Miller, der seit dem Jahr 2001 als Orts-
chronist wirkt und damals vom damaligen 
Bürgermeister Anton Hartl ernannt wurde, 
hat einen unschätzbaren Beitrag zur 
Bewahrung der Geschichte Münster-
hausens geleistet. Seine mitgestaltete 
Chronik „Der Markt Münsterhausen - 

Die Ortsgeschichte bis 2010“ dient als 
wichtiges Zeugnis der reichen Geschichte 
unserer Gemeinde. Sein unermüdlicher Ein-
satz und seine Leidenschaft für die Chronik 
haben ihn zu einer geschätzten Persön-
lichkeit unserer Gemeinde gemacht, deren 
Arbeit auch für kommende Generationen 
von unschätzbarem Wert sein wird.

DANKE FÜR ALLES
sos-kinderdoerfer.de
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Rutsche für Spielplatz am Hochfeld
Großartige Neuigkeiten für unsere Kinder um den Spielplatz am 
Hochfeld. Ein lang gehegter Wunsch der Anwohner rund um den 
Spielplatz am Hochfeld wurde endlich Wirklichkeit. Unser beliebtes 
Spielgerät wurde um eine Rutsche erweitert.

 Foto: Erwin Haider, 1� Bürgermeister

Wir sind überzeugt, dass dieses neue Feature für strahlende Kinder-
augen und unzählige Stunden Spielspaß sorgen wird.
Kommt vorbei und laßt die Kinder das neue Highlight entdecken.

Sonstiges

Trampolin für Spielplatz bei Grundschule – Tolle Nachrichten für unsere Kinder!

 Foto: Joachim Neumair

Wir freuen uns, dass auf dem Spielplatz 
neben unserer Grundschule ein brandneues 
Trampolin für unsere Jüngsten aufgestellt 
wurde!

Ein herzliches Dankeschön an die GEW 
Burtenbach und ein großzügiges Ehepaar 
aus Münsterhausen, das anonym bleiben 
möchte, für ihre großzügigen Spenden. Eure 
Großzügigkeit macht einen wirklichen Unter-
schied in den Herzen unserer Kinder und in 
unserer Gemeinschaft.
Ein weiteres großes Dankeschön geht an 
unseren Bauhof, der mit viel Engagement 
und Sorgfalt dafür gesorgt hat, dass das 
Trampolin sicher aufgestellt werden konnte. 
Eure Arbeit sorgt für strahlende Kinder-
augen und unendlich viel Freude.
Wir laden alle Kinder und Familien ein, viel 
Spaß mit diesem neuen, aufregenden Spiel-
gerät zu haben.
Auf dem Foto testen unsere zwei Mit-
arbeiterinnen unserer Grundschule das 
Gerät mit großer Freude.
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Bekanntmachungen

Bekanntmachung
des Satzungsbeschlusses des 
Bebauungsplanes 1. Änderung des 
Bebauungsplanes „Straßäcker – 1. 
Änderung und Erweiterung“
Der Gemeinderat der Gemeinde Balz-
hausen hat mit Beschluss vom 06.02.2024 
den Bebauungsplan 1. Änderung des 
Bebauungsplans „Straßäcker – 1. 
Änderung und Erweiterung“ als Satzung 
beschlossen. Dieser Beschluss wird hier-
mit gemäß 10 Abs. 3 des Baugesetz-
buches (BauGB) ortsüblich bekannt 
gemacht. Mit dieser Bekanntmachung 
tritt der Bebauungsplan „1. Änderung 
des Bebauungsplans „Straßäcker – 1. 
Änderung und Erweiterung“ in Kraft.
Jedermann kann den Bebauungsplan mit 
Planzeichnung, Satzung und Begründung 
sowie Gutachten bei der Verwaltungs-
gemeinschaft Thannhausen, Rathaus 
Thannhausen, Edmund-Zimmermann-
Str. 3, 86470 Thannhausen, während den 
Öffnungszeiten einsehen und über deren 
Inhalt Auskunft verlangen.
Auf die Voraussetzungen für die Geltend-
machung der Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften und von Mängeln der 
Abwägung sowie der Rechtsfolgen des § 
215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 
der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften und

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 
Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB be-
achtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs und

4. nach § 214 Abs. 2a BauGB im be-
schleunigten Verfahren beachtliche 
Fehler,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung des Bebauungsplans 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend 
gemacht worden sind; der Sachverhalt, der 
die Verletzung oder den Mangel begründen 
soll, ist darzulegen. Außerdem wird auf die 
Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach 
erlöschen Entschädigungsansprüche für 
nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene 
Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalender-
jahres, in dem die Vermögensnachteile ein-
getreten sind, die Fälligkeit des Anspruches 
herbeigeführt wird.

Thannhausen, den 09�04�2024, gez� Daniel 
Mayer, 1� Bürgermeister

Bekanntmachung
Bebauungsplan der Gemeinde Balz-
hausen für den Bereich „Änderung 
und Erweiterung Gewerbegebiet 
Wiesenweg“  
in Balzhausen
Bekanntmachung über die 
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 
3 Abs. 2 BauGB i.V.m.  
§ 4a Abs. 3 BauGB zum  
2. Entwurf
Der Gemeinderat der Gemeinde Balz-
hausen hat in seiner Sitzung vom 
09.03.2021 beschlossen, den Bebauungs-
plan „Änderung und Erweiterung 
Gewerbegebiet Wiesenweg“ aufzustellen.

Mit den Planungsleistungen wurde das 
Architekturbüro Glogger, Balzhausen, 
beauftragt.
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 
10.10.2023 den 2. Entwurf des Bebauungs-
plans gebilligt.
Aufgrund der Regelungen des § 4a 
Abs. 3 BauGB wurde bestimmt, dass 
Stellungnahmen nur zu geänderten oder 
ergänzten Teilen abgegeben werden 
können.
Der 2. Entwurf des Bebauungsplans 
„Änderung und Erweiterung Gewerbe-
gebiet Wiesenweg“ in der Fassung vom 
10.10.2023 mit Planzeichnung, Satzung, 
Begründung, Umweltbericht, Schallschutz-
gutachten, liegen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
in der Zeit

vom 15.04.2024 bis 29.04.2024
bei der Verwaltungsgemeinschaft Thann-
hausen, Edmund-Zimmermann-Straße 3, 
86470 Thannhausen, Öffnungszeiten zur 
Einsichtnahme aus.
Der Inhalt dieser Bekanntmachung und 
die o.g. Unterlagen des 2. Entwurfs und 
die Gutachten sind während der o.g. Frist 
zusätzlich in das Internet unter www.balz-
hausen.de/bauleitplanung-balzhausen-1 
eingestellt.
Während dieser o. g. Frist können 
Stellungnahmen abgegeben werden. 
Stellungnahmen sollen elektronisch über-
mittelt werden (bauleitplanung.vgem@
thannhausen.de). Bei Bedarf kann die 
Stellungnahme auch schriftlich oder 
während der Dienststunden zur Nieder-
schrift abgegeben werden.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen können bei der Beschlussfassung 

über den Bebauungsplan unberücksichtigt 
bleiben, wenn die Gemeinde den Inhalt 
nicht kannte und nicht hätte kennen müssen 
und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des 
Bebauungsplans nicht von Bedeutung ist.
Wesentliche umweltbezogene Stellung-
nahmen liegen mit aus.
Es sind folgende Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar:
Die folgenden umweltbezogenen Unter-
lagen liegen zur Einsichtnahme vor:
• Grünordnerische Aussagen zur Auf-

stellung des Bebauungsplanes
• Begründung zur Aufstellung des 

Bebauungs- und Grünordnungsplanes
• Umweltbericht zur Aufstellung des 

Bebauungs- und Grünordnungsplanes
• eingegangene Stellungnahmen aus 

der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. 
§ 3 Abs. 2 BauGB sowie aus der früh-
zeitigen Behördenbeteiligung gem. § 
4 Abs. 2 BauGB bzw. Aussagen der 
Träger öffentlicher Belange.

Hinsichtlich der Umweltbelange wurden 
die Auswirkungen auf den Menschen, auf 
Tiere und Pflanzen, auf Boden, auf Wasser, 
auf Klima und Luft, auf das Landschaftsbild 
sowie auf Kultur- und Sachgüter im Zuge 
des Bauleitplanverfahrens geprüft.

Umweltbezogene Informationen zum 
Schutzgut Mensch
• es sind folgende Stellungnahmen ein-

gegangen:
o Stellungnahme Landratsamt Günz-

burg – Abt. Immissionsschutz vom 
26.07.2023.

o Stellungnahme Landratsamt Günz-
burg – Abt. Wasserrecht vom 
26.07.2023.

o Stellungnahme Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten vom 
26.07.2023.

• insgesamt werden Aussagen getroffen 
bzw. Hinweise gegeben zu:
o Zur Bewertung der wechsel-

seitigen Beziehungen als auch die 
Auswirkungen der Immissionen 
zwischen dem Plangebiet und 
angrenzenden Gebieten wurde 
eine schalltechnische Unter-
suchung erstellt.

o Aussagen zu dem faktischen Über-
schwemmungsgebiet “Hasel / 
Schwarzer Graben“.

Umweltbezogene Informationen zum 
Schutzgut Tiere und Pflanzen
• es sind folgende Stellungnahmen ein-

gegangen:
o Stellungnahme Landratsamt Günz-

burg – Untere Naturschutzbehörde 
vom 26.07.2023.

• insgesamt werden Aussagen getroffen 
bzw. Hinweise gegeben zu:
o Hinweise auf die üblichen natur-

schutzfachlichen Belange, die zu 
berücksichtigen sind.

o Aussagen zur Bewertung und Her-
stellung der Ausgleichsflächen.

Umweltbezogene Informationen zum 
Schutzgut Boden
• es sind folgende Stellungnahmen ein-

gegangen:
o Stellungnahme Landratsamt Günz-

burg – Abt. Wasserrecht vom 
26.07.2023.
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• insgesamt werden Aussagen getroffen 
bzw. Hinweise gegeben zu:
o Aussagen zur Niederschlags-

wasserbeseitigung.
Umweltbezogene Informationen zum 
Schutzgut Wasser
• es sind folgende Stellungnahmen ein-

gegangen:
o Stellungnahme Landratsamt Günz-

burg – Abt. Wasserrecht vom 
26.07.2023.

• insgesamt werden Aussagen getroffen 
bzw. Hinweise gegeben zu:
o Angaben zur Niederschlags-

wasserbewirtschaftung.
o Hinweise zu faktischem Über-

schwemmungsgebiet “Hasel / 
Schwarzer Graben“.

Umweltbezogene Informationen zum 
Schutzgut Klima und Luft
• es sind folgende Stellungnahmen ein-

gegangen:
o keine

Umweltbezogene Informationen zum 
Schutzgut Landschaftsbild
• es sind folgende Stellungnahmen ein-

gegangen:
o keine weiteren dbzgl. Stellung-

nahmen eingegangen
• insgesamt werden Aussagen getroffen 

bzw. Hinweise gegeben zu:
o keine.

Umweltbezogene Informationen zum 
Schutzgut Kultur- / Sachgüter
• es sind folgende Stellungnahmen ein-

gegangen:
o keine

Neben den Umweltberichten liegen 
folgende umweltbezogenen Gutachten/ 
Aussagen aus:

o Schalltechnische Untersuchung 
zum Bauleitplanverfahren 
„Änderung und Erweiterung 
Gewerbegebiet Wiesenweg“ in 
der Gemeinde, Bericht-Nr. ACB-
1122-226224/03 Rev. 2 Stand 
07.03.2024 des IB ACCON GmbH, 
Gewerbering 5, 86926 Greifenberg

Datenschutz
Die Verarbeitung personenbezogener Daten 
erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 
Buchstabe e (DSGVO) i.V. mit § 3 BauGB 
und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellung-
nahme ohne Absenderangaben abgeben, 
erhalten Sie keine Mitteilung über das 
Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Daten-
schutzrechtliche Informationspflichten 
im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls 
öffentlich ausliegt.
Informationen über die Verarbeitung von 
Daten und Rechte bei der Verarbeitung von 
Daten können auch im Internet unter https://
www.vg-thannhausen.de/datenschutz-hin-
weise eingesehen bzw. abgerufen werden.
Thannhausen 04�04�2024
gez� Daniel Mayer, 1� Bürgermeister

Schulverband Balzhausen

Hinweis auf die  
Bekanntmachung der  
Haushaltssatzung des  
Schulverbandes Balzhausen 
(Landkreis Günzburg)
Der Schulverband Balzhausen hat die 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2024 erlassen.
Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. 
Januar 2024 in Kraft.
Die Haushaltssatzung wurde im Amtsblatt 
des Landkreises Günzburg Nr. 13 vom 
28.03.2024 bekannt gemacht. Darauf wird 
gem. Art. 24 KommZG hingewiesen.
Die Haushaltssatzung mit dem Haushalts-
plan und allen weiteren Anlagen liegt gem. 
Art. 65 Abs. 3 GO für die gesamte Zeit ihrer 
Wirksamkeit bis zur nächsten amtlichen 
Bekanntmachung einer Haushaltssatzung 
in der Geschäftsstelle der Verwaltungs-
gemeinschaft Thannhausen, Edmund-
Zimmermann-Str. 3, 86470 Thannhausen, 
innerhalb der allgemeinen Geschäfts-
stunden zur Einsichtnahme auf.
Thannhausen, den 10�04�2024
Schulverband Balzhausen,  
Daniel Mayer,Verbandsvorsitzender

Informationen  
des Landratsamtes

Kreisabfallwirtschaftsbetrieb 
Günzburg
Agrarfolienentsorgungstage 2024
Im Rahmen der Sammelaktion 2024 
der Initiative „Erntekunststoffrecycling 
Deutschland (ERDE)“ werden besen-
reine Agrarfolien ohne grobe Anhaftungen 
bei folgenden landwirtschaftlichen 
Lagerhäusern im Landkreis Günzburg 
angenommen.

Sammelstelle und Abgabetermin:
Raiffeisen Waren GmbH
Iller-Roth-Günz
Bahnhofstraße 67
86470 Thannhausen
Telefonnummer: 08281/2065
Abgabezeiten: 13.05. - 17.05.2023  
von 8:30 Uhr - 18:00 Uhr
Die Entsorgungskosten können bei der 
jeweiligen Sammelstelle erfragt werden.
Weitere Auskünfte erhalten Sie bei den 
Sammelstellen oder bei
Erntekunststoffrecycling Deutschland
Telefonnummer: 0800/3086002
info@erde-recycling.de

Was tun bei

ARTHROSE?
Mehrere Millionen schwerst 
 arthrosebetroffene Menschen 
in Deutschland besitzen bereits 
ein künstliches Gelenk und jähr-
lich kommen weitere 400.000 
hinzu. Immer handelt es sich 
dabei um eine große Operation. 
Was kann der Patient selbst 
zum Gelingen beitragen? Was 
kann er tun, um Komplikationen 
zu vermeiden? Und mehr noch, 
was muss man wissen, um 
selbst alles für eine möglichst 
lange Haltbarkeit des neuen 
Gelenks zu tun? Zu diesen und 
vielen anderen wichtigen Fra-
gen bei Arthrose gibt die Deut-
sche Arthrose-Hilfe hilfreiche 
praktische Tipps, die jeder 
 kennen sollte. Eine Sonder-
ausgabe ihres Ratgebers „Ar-
throse-Info“ kann kostenlos 
angefordert werden bei: Deut-
sche Arthrose-Hilfe e.V., Post-
fach 1105 51, 60040 Frankfurt 
(bitte gerne eine 0,70-€-Brief-
marke für Rückporto beifü-
gen) oder auch per E-Mail an 
 service@arthrose.de (bitte auch 
dann die vollständige postali-
sche Adresse mit angeben).
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Neues aus dem  
Familienzentrum Come In 



VGem. Thannhausen - 11 - Nr. 8/24

Vereinsnachrichten

Münsterhausen Stricken  
für Obdachlose e.V.

Stricken für Obdachlose e.V. startet wieder 
eine Sammelaktion für die Besucher der 
Wärmestube Augsburg. Es werden die von 
Ostern übrig gebliebenen Süßigkeiten, 
haltbare Lebensmittel sowie Kaffee und 
Fertiggerichte gesammelt. Selbstverständ-
lich können sie uns auch mit einem kleinen 
Geldbetrag ins Sparschwein „Ferdinand“ 
oder auf unser Spendenkonto unterstützen. 
Der Verein Stricken für Obdachlose e.V. 
finanziert aus seinen Verkaufserlösen 
das ganze Jahr über Joghurt, Obst, halt-
bare Lebensmittel und bei Bedarf warme 
Mahlzeiten für obdachlose und bedürftige 
Menschen, die von der Wärmestube Augs-
burg und Bahnhofsmission in Ulm versorgt 
werden.
Abgabestellen:
• Minimarkt Münsterhausen, 
• Steigstraße 34
• Motorgeräte Schreiegg, 
• Münsterhausen, Steigstr. 7
• Minimarkt Krumbach, 
• Hedwig-Lachmann-Weg 26
• „Außergewöhnlich“ Shop in Shop im 

boulevard PRESSE-LOTTO-TABAK in 
Burgau, Stadtstr. 34

Weitere Informationen auf unserer Home-
page www.stricken-fuer-obdachlose.de

 
 

Einladung 
zu der am Freitag, 27. April 2024 um 20.00 Uhr 

im Adlersaal stattfindenden  

ordentlichen Mitgliederversammlung 
laden wir hiermit alle aktiven und passiven Mitglieder 

sowie Freunde und Gönner des Vereins aufs Herzlichste ein. 
 

Vorläufige 1.   Eröffnung und Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden, 
Tagesordnung:       Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, 
       Genehmigung der Tagesordnung 
 2.   Totengedenken 
 3.   Ehrung langjähriger Mitglieder  

4.   Tätigkeitsbericht durch den 1. Vorsitzenden 
 5.   Bericht des Kassierers (2023) 
 6.   Bericht des Kassenprüfers (2023) 
 7.   Aussprache über die Berichte 
 8.   Entlastung der Vorstandschaft (2023) 
 9.   Vorschau auf Veranstaltungen 2024/2025 
 10. Wünsche und Anträge 
 
Anträge müssen spätestens 7 Tage vor Versammlungsbeginn, schriftlich mit 
Begründung, bei dem Vorsitzenden eingereicht werden. Die Vorstandschaft 
entscheidet über die Aufnahme in die endgültige Tagesordnung. Die endgültige 
Tagesordnung liegt 15 Minuten vor Versammlungsbeginn im Versammlungslokal 
aus. 
 
Es gelten die aktuellen Corona-Regelungen. 
 
 
Wir freuen uns auf Euren Besuch. 
 
 
 
 
 
TSV Balzhausen e.V.      Balzhausen, 20.03.2024 
Markus Keisinger, 1. Vorsitzender 

Schützenverein Edelweiß Münsterhausen
Neue Schützenkönige bei den Edelweiß-Schützen
Beim Königsschießen des Schützenvereins 
Edelweiß Münsterhausen mit traditionell 10 
Schuss, konnte sich zum wiederholten Mal 
nach 2011 Böllerreferent Anton Wiest durch-
setzen. Besonders groß war die Freude 
in der Familie Wiest, da seine Schwieger-
tochter letztes Jahr die Schützenkönigin war.
Der neue Schützenkönig setzte sich mit 
einem 64 Teiler vor Wurstkönig Alfred Haider 
(77) und Brezenkönig Lukas Hafner (126) 
durch. Marius Kirschenhofer wurde Jugend-
könig. Er musste sich im letzten Jahr noch 
mit dem 2. Platz abfinden. Diesmal setzte 
er sich mit einem 87 Teiler souverän gegen 
Moritz Geduld und Luisa Huber durch. 1. 
Schützenmeister Walter Böck dankte der 

Hofmetzgerei Miller aus Oberhagenried 
für die Spende der Wurstketten, sowie Vor-
standsmitglied Thomas Kirschenhofer für 
die Spende der Brezenketten. Gemeinsam 
mit dem 1. Sportleiter Fabian Böck nahm er 
die Siegerehrungen vor. Vereinsmeister ihrer 
Klassen wurden Bernhard Rothfelder, Alfred 
Haider, Thomas Kirschenhofer, Luisa Huber, 
Marius Kirschenhofer und Timo Hiller. In 
der Wertung Pokal sicherten sich Johannes 
Huber, Anton Wiest, Max Atzkern, Luisa 
Huber, Marius Kirschenhofer und Timo Hiller 
in ihren jeweiligen Kategorien den ersten 
Platz. In der klassenübergreifenden Wertung 
„Glück“ siegte Franz Maier.

von links: Michaela Böck, Magdalena Kirschenhofer, Lukas Hafner, Alfred Haider, Walter 
Böck, Anton Wiest, Franz Maier, Marius Kirschenhofer, Johannes Huber, Moritz Geduld, 
Benedikt Huber, David Schuler, Luisa Huber, Luca Horber und Fabian Böck�   
 Foto: Schützenverein Edelweiß Münsterhausen
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Obst- und Gartenbauverein Münsterhausen e.V.
Einladung zur Jahreshauptversammlung am 
Freitag, 03. Mai 2024 um 19:30 Uhr, im 
Gasthaus Hartinger, des Obst- und Garten-
bauvereines Münsterhausen e.V.

Tagesordnung:
1 Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2 Totenehrung
3 Grußwort des 1. Bürgermeisters
4 Tätigkeitsbericht des 1. Vorsitzenden
5 Bericht des Kassenwarts
6 Bericht der Kassenprüfer
7 Entlastung Vorstand/ Kassier
8 Wahl eines Beisitzers
9 Verschiedenes/ Wünsche/ Diskussion
10 Blumenverlosung

Anträge zur Tagesordnung sind bis 
30.04.2024 an den 1. Vorsitzenden zu 
richten.
Gez� 1� Vorstand

Pflanzentauschbörse  
am Samstag, 27. April 2024  
von 13.30 bis ca.16:00 Uhr
im Vereinsheim des Kleintierzuchtvereins in 
der Hagenrieder Strasse.

Neben Pflanzen dürfen auch gerne Artikel 
und Gegenstände des Gartenbedarfs 
(Gartengeräte, Pflanztröge, Gartendeko, 
usw.) verkauft, verschenkt oder getauscht 
werden. Auch wer nichts zu tauschen oder 
zu verkaufen hat ist herzlich eingeladen bei 
Kaffee und Kuchen zum unterhaltsamen 
Meinungsaustausch. Wir freuen uns auf 
regen Besuch. Sollte jemand am 27. April 
keine Zeit haben, die Aktion aber trotzdem 
unterstützen wollen, nehmen die Vorstands-
mitglieder gerne vorab die Pflanzen ent-
gegen. Die Tauschbörse ist kostenlos.
Die Vorstandschaft

Tierschutzverein Thannhausen e.V. „Wir fürs Tier“
Ehre, wem Ehre gebührt

 Foto: Tierschutzverein Thannhausen

Unser Leben ist stets von Veränderungen und Weiterentwicklungen 
geprägt, aber in bestimmten Bereichen sind Beständigkeit, Zuver-
lässigkeit und ein gemeinsames sich Weiterentwickeln höchstes 
Gut. Um das zu würdigen, hat der Tierschutzverein besondere 
Ehrennadeln für langjährige Mitarbeiter. Die 1. Vorsitzende Conny 
Stegmann war sehr stolz, gleich drei Mitarbeiter entsprechend 
ehren zu dürfen: Melanie Lindenau, Gabi Bestler und Anne-Kathrin 
Sucher.
Es ist für die Tiere und den Verein ein besonderes Glück und 
ein großer Segen, dass sie immer noch bei uns sind. In einer so 
schnelllebigen Zeit passiert es nicht alle Tage, dass Menschen treu 
zu einer Aufgabe stehen. All die Jahre haben sie ihre Dienste mit so 
viel Liebe ausgefüllt, sich mit Hilfsbereitschaft und Verständnis in die 
Herzen der Katzen geschmust, weil sie ihr Herz am rechten Fleck 
haben.

• Melanie bereichert die Arbeit des Tierschutz seit über 10 
Jahren ganz wunderbar. Ohne sie als Pflegestelle, hätte der 
Verein schon so oft nicht mehr gewusst, wo man noch Kätz-
chen hätte unterbringen können. Bei ihr sind sie in den aller-
besten Händen! Sehr dankbar überreichte ihr Conny Stegmann 
die Urkunde und verlieh ihr die bronzene Ehrennadel.

• Gabi und Anne sind seit sagenhaften 20 Jahren die überaus 
zuverlässigen und sturmerprobten Felsen in der Tierschutz-
Brandung. Auf sie kann man immer zählen! Ruhig, gewissen-
haft und liebevoll umsorgen sie bei jedem Dienst die Schätz-
chen.

Es war Conny Stegmann eine Ehre, ihnen die Urkunden zu über-
reichen und die silbernen Ehrennadeln verleihen zu dürfen.
Statt Blumen gab es beim Tierschutzverein natürlich ein Töpfchen 
bio Katzengras.
Ein dreifaches Hoch auf die super Samtpfotenversorgungsjubilare: 
Hoch, hoch, hoch, miau!

 Foto: Tierschutzverein Thannhausen

Wohnungseinbrüche 
passieren zu jeder Tageszeit. 

www.polizei-beratung.de

Einbrecher 
sind tag- und 
nachtaktiv.
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Wir sind ein traditionsreiches und erfolgreiches 
Familienunternehmen und unsere weithin bekannten 

Getränke sind vielfach prämiert. Kommen Sie zu uns als

Anlagenführer

KFZ-Mechaniker

Genießen Sie die Vorzüge eines inhabergeführten Privat-
Unternehmens. Gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen 

unverbindlichen Probearbeitstag.

Senden Sie Ihre vollständige Bewerbung bitte an die
BRAUEREI USTERSBACH   Hauptstraße 40   86514 Ustersbach

oder an Herrn Heiß unter w.heiss@ustersbacher.com
oder rufen Sie an unter 08236-589-0.

LKW-Fahrer

(m/w/d)

(m/w/d)

(m/w/d)

Idealerweise haben Sie bereits eine technische Ausbildung, 
wir können Sie aber auch anlernen. Die Tätigkeit erfolgt im 

3-Schicht-Betrieb in einem kleinen Team.

Erforderlich sind für diese Tätigkeit die Führerscheinklasse 
CE, Staplerschein und ein freundlicher Umgang. Sie arbeiten 

mit modernen LKW mit Hebebühne und Elektroameise. 

Sie betreuen unseren Fuhrpark (LKW, PKW, Stapler), führen 
einfache Reparaturen selbst durch oder organisieren
die Reparatur in externen Werkstätten. Idealerweise 

haben Sie einen LKW-Führerschein.

Kita „ZuS – Zwischen  
Wald und See“ 
Zusmarshausen

Du suchst einen Arbeitsplatz 
in einer wunderschönen Kita?

Dann suchen wir dich: Erzieher/in 
(m/w/d) (Vollzeit/39 Wochenstunden)

Alle Infos unter www.zusmarshausen.de 
oder 08291/21898-11 oder -81
Über deine Bewerbung an info@kita-zus.de 
freuen wir uns bis zum 03.05.2024.

Stellenausschreibung
Die Gemeinde Kammeltal sucht zum  
nächstmöglichen Zeitpunkt

einen Erzieher (m/w/d) mit staatlicher Anerkennung und
einen Kinderpfleger (m/w/d) mit staatlicher Anerkennung
in Voll- oder Teilzeit für den Kindergarten Ettenbeuren.

Wir suchen eine motivierte und verantwortungsbewusst handelnde 
Persönlichkeit mit der Fähigkeit des selbständigen Arbeitens, die einen 
liebevollen Umgang mit den Kindern pflegt und Erfahrungen in der 
Zusammenarbeit mit Eltern hat. Entsprechende Qualifikation und Erfahrung 
in der Arbeit mit Kindern unter drei Jahren sowie Teamfähigkeit und EDV-
Kenntnisse sind Voraussetzung.
Bei uns gibt es ein angenehmes Arbeitsumfeld in einem motivierten Team, 
in dem überwiegend selbstbestimmt und eigenverantwortlich gearbeitet 
werden kann. Der Kindergarten Ettenbeuren betreut in drei Gruppen Kinder 
im Altersspektrum vom ersten Lebensjahr bis zum Alter von sechs Jahren.
Wir bieten Ihnen eine interessante, verantwortungsvolle Tätigkeit mit 
Bezahlung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst – Sozial- und 
Erziehungsdienst (TVöD - SuE).
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann richten Sie Ihre aussagekräftige 
Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis spätestens 03.05.2024 an 
personal@kammeltal.de. Für weitere Rückfragen steht Ihnen Frau Seitz unter 
der Telefonnummer 08223/4006-23 oder die Leiterin des Kindergartens 
Ettenbeuren, Frau Reinhardt, unter der Telefonnummer 08223/5997 gerne 
zur Verfügung.

KFM.
ANGESTELLTE

WWW.MAYR-STRASSENBAU.DE/KARRIERE

86863 LANGENNEUFNACH
TEL. (08239) 96030

NEUES BÜRO SUCHT

M/W/DIN VOLLZEIT

JOBS IN IHRER  
REGION

Ein Produkt der LINUS WITTICH Medien Gruppe

Weitere  
Stellen  

finden Sie 
 online
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Stark in Optik
86473 Ziemetshausen | 08284-287 | seethaler-optik.de

Frische Optik von uns für Sie
Der Service stimmt, der Preis stimmt fröhlich
Brillen - Kontaktlinsen - Uhren -  Schmuck -

Ohrlochstechen

HÖR ICH DA HÖR ICH DA 
KOSTENFREIER KOSTENFREIER 
HÖRTEST?HÖRTEST? Marktstraße 17

86424 Dinkelscherben
Tel. 08292 901642

Hörgeräte LANGER 
GmbH & Co. KG

Für Sie geöffnet:
Montag, Dienstag, Donnerstag:
08:00 - 13:00 & 14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch und Freitag: 
08:00 - 14:30 Uhr
Samstag nach Vereinbarung!

Mobil: 0177 9159865
d.voet@wittich-forchheim.de • www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ich bin für Sie da...

Dilek Voet

 Ihre Ansprechpartnerin vor Ort

 Ich rufe Sie gerne zurück!

INKLUSIVLEISTUNGEN
·  Flug mit CONDOR ab/bis Frankfurt nach 
Fuerteventura in der Economy Class

·  Flughafensteuern & Sicherheitsgebühren 
·  Transfer Flughafen – Hotel – Flughafen 
·  Übernachtung (7, 10 oder 14 Nächte)
im 4* R2 Rio Calma Hotel & Spa  
(Einzelzimmer gegen Aufpreis buchbar)

· All Inclusive Verpfl egung
·  Live-Show »Abenteuer Weltumrundung« 
·  »Nacht des Deutschen Schlagers 2025« 
· »Disco Pool-Party« 
· Deutschsprachige, lokale Reiseleitung 
· FLY & HELP Ansprechpartner vor Ort 
·  Reisepreissicherungsschein (abgesichert durch 

tourVERS Touristik-Versicherungs-Service GmbH) 

Das R2 RIO CALMA HOTEL & SPA liegt 
im Herzen der Costa Calma. Das Hotel, 
eingebettet in eine tropische Gartenanlage 
mit zwei Pools liegt auf einer Anhöhe direkt 
am Wasser des atlantischen Ozeans. Der 
Höhepunkt Ihrer Reise ist die „NACHT 
DES DEUTSCHEN SCHLAGERS 2025“ 
zugunsten der Reiner Meutsch Stiftung 
FLY & HELP. Freuen Sie sich auf die TOP 
Stars des deutschen Schlagers.

50 € pro Person  vom Reisepreis 
kommen der Reiner Meutsch Stiftung 
FLY & HELP zugute und werden für 
einen Schulbau auf Hispaniola 
verwendet. www.fl y-and-help.de

E-Mail: reisen@prime-promotion.de
Veranstalter: Prime Promotion GmbH

Fuerteventura-Traumreise 2025
 mit FLY & HELP & Schlager-

stars unter Palmen

 * ALL-INCLUSIVE *

 Abenteuer 
 Weltumrundung

 Abenteuer  Abenteuer 
 Live-Show

Inkludierte Reise-Highlights

»Nacht des
Deutschen Schlagers«

»Nacht des»Nacht des
Deutschen Schlagers«
 Konzert

 Tel.: 0214-7348 9548
 (Mo.-Fr. 9-14 Uhr)

 Feiern & tanzen mit Ihren Lieblingskünstlern!

»Nacht des Deutschen Schlagers« 

Weitere Infos unter: 
www.schlager-kanaren.de

Semino Rossi, Olaf Henning, Stefanie Hertel, 
Nicole, Peter Orloff , Claudia Jung, Bernie 
Paul und Graham Bonney

INKLUSIVLEISTUNGEN

p. P. ab 

999 €
z.B. 28. 4 .- 5.5. 2025 

ab/bis Frankfurt 
(Verlängerung möglich)

Buchungscode:
LW25

Buchungsmöglichkeiten:
28.4. – 5.5. (8-tägig,7 Nächte) ab 999 € p. P.
26.4. – 6.5. (11-tägig,10 Nä.) ab 1.249 € p. P.
28.4. – 12.5. (15-tägig,14 Nä.) ab 1.598 € p. P.
Flüge auch ab Leipzig und München (+ 40 €) 
buchbar

Zeigen Sie Farbe!
Lassen Sie sich von uns beraten: 09191/7232-0

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 
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Bayerischer Wald-Impression ab €189,p. P.–
3 Tage 

Halbpension

Reise-Code: weri

Ihr Hotel empfängt Sie im malerischen Ort Rimbach am 
Fuße des Hohen Bogens. Das Hotel bietet ein Restaurant, 
zwei Bars, eine Sonnenterrasse, Aufzug, einen Fitnessraum 
sowie einen 4.000 m² großen Wellnessbereich. Zudem werden 
wohltuende Wellnessanwendungen angeboten.

Für Sie inklusive: 
  2 / 3 / 5 / 7 ÜbernachtungenHalbpension
Willkommensgetränk1 Tasse Kaffee und 1 Stück Kuchen
 Wellnessbereich auf 4.000 m² mit Hallenbad, Whirlpool, 

beheiztem Außenpool (saisonal), Whirlpool, Finnischen 
Saunen, Aromasaunen, Panorama-Bergsauna und 
RuhebereichenNutzung des Fitnessraums

 Wellnesstasche mit Leihbademantel, -saunatüchern und 
Slippern WLANHotelparkplatz (nach Verfügbarkeit)

Termine & Preise in € / Person im DZ

Saison Anreise täglich (außer SA)
Nächte 2 3 5 7

08.04. - 17.12.24 189 279 449 629

Preise ggf. zzgl. Wochenendzuschlag.
Einzelzimmerzuschlag: 15 €/Nacht Kurtaxe: ca. 2 € p. P./Nacht

Bayerischer Wald Wellness & Sporthotel Bayerischer Hof in Rimbach  

MAXIMILIAN Quellness- 
und Golfhotel

Passau
Überlassen Sie uns die Wahl Ihres Urlaubshotels in Bad 
Griesbach-Therme! Die Hotels gehören zum Hotelkomplex 
Quellness & Golf Resort Bad Griesbach, ein einmaliges Konzept 
aus Gesundheit, Wellness, Golf, Business und Sport. Sie bieten 
Restaurant, Bar, große Wellnessbereiche, Golfplätze u. v. m.

Für Sie inklusive: 
 2 / 3 / 5 Übernachtungen im MAXIMILIAN Quellness- und 

Golfhotel oder Quellness- und Golfhotel Fürstenhof
HalbpensionNutzung der jeweiligen Thermen- und 

Sauna landschaft mit beheizten Pools, Saunen und 
RuheraumLeihbademantel, -saunatücher und Slipper

Teilnahme am Aktivprogramm (lt. Hotelaushang)
WLANInformationen über die Region

Termine & Preise in € / Person im DZ

Saison Anreise täglich
Nächte 2 3 5

08.04. - 27.04.24,  03.11. - 20.12.24 189 279 468

28.04. - 01.06.24,  06.10. - 02.11.24 219 329 549

02.06. - 27.07.24 229 345 569

28.07. - 05.10.24 249 379 625

Keine Einzelzimmer buchbar.
Kurtaxe: ca. 2,80 € pro Person/Nacht

ab €189,p. P.–
3 Tage 

Halbpension

Reise-Code: robb

Bsp. DZ MAXIMILIAN 
Quellness- u. Golfhotel

Quellness- und 
Golfhotel Fürstenhof

ROULETTEROULETTEHotel-Special

Bayerisches Bäderdreieck   Roulette-Hotel  

Weitere Angebote fi nden Sie auf reisenaktuell.com
oder einfach den QR-Code scannen und buchen!

Bequem online buchen
www.reisenaktuell.com

Weitere Termine und Informationen bzgl. Zuschlägen, zusätzlichen Zimmerkategorien,
Inklusivleistungen, Kinderermäßigungen, Mitnahme von Hunden usw. fi nden Sie auf 
reisenaktuell.com. Mit Erhalt der Reisebestätigung wird eine Anzahlung in Höhe von 
20 % des Reisepreises fällig. Die Restzahlung ist 30 Tage vor Abreise zu tätigen.
Veranstalter: Reisen Aktuell GmbH, In den Weniken 1, 56070 Koblenz

Beratung & Buchung
0261- 29 35 19 661
  Mo. – Fr. 8 – 19 Uhr; Sa., So. u. Feiertage 10 – 19 Uhr


